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Allgemeines Rundschreiben Nr. 59/2021 
vom 8. März 2021 

 
 
 
 
 
Corona:  
Überbrückungshilfe III + November- und Dezemberhilfe - Wesentliche Änderungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir hatten Sie mehrfach über die Corona-Überbrückungshilfe III (Fördermonate November 2020 – 
Juni 2021) sowie über die November- und Dezemberhilfe informiert.  
 
In der letzten Woche wurden wesentliche Änderungen zu den drei Hilfsprogrammen veröffentlicht, 
die wir Ihnen auf diesem Weg gebündelt darstellen:  

 
Überbrückungshilfe III:  
Mit den jüngsten Änderungen wurde die Überbrückungshilfe III auch für größere vom Lockdown 
betroffene Unternehmen geöffnet. Die bisherige geltende Umsatzhöchstgrenze von 750 Millionen 
Euro entfällt für diese Unternehmen.  
Konkret gilt dies für Unternehmen des Einzelhandels, der Veranstaltungs- und Kulturbranche, der 
Hotellerie, der Gastronomie und der Pyrotechnikbranche, die von Schließungsanordnungen auf 
Grundlage eines Bund-Länder-Beschlusses betroffen waren oder sind sowie für Unternehmen des 
Großhandels und der Reisebranche.  
 
Des Weiteren wurde die Obergrenze für Abschlagszahlungen im Rahmen der Überbrückungshilfe 
III auf bis zu 800.000 Euro erhöht. Bislang wurden Abschlagszahlungen bis zu 400.000 Euro aus-
gezahlt.  
 
November- und Dezemberhilfe:  
Anträge auf November- und Dezemberhilfe können nun auch für ein Volumen von mehr als 2 Milli-
onen Euro gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Umsatzgrenze (75 Prozent des Um-
satzes) über 2 Millionen Euro liegt und entsprechende Nachweise gemäß der gewählten Beihilfere-
gelung vorgelegt werden können. Bereits gestellte Anträge auf November- und Dezemberhilfe kön-
nen über Änderungsanträge entsprechend aufgestockt werden. Änderungsanträge können bis zum 
30. Juni 2021 gestellt werden; Erstanträge weiterhin bis 30. April 2021.  

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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Umfassende Informationen zu den finanziellen Hilfen des Bundes finden Sie unter: 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kühnel 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/

